
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 

des Rates 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 150 vom 14. Juni 2018) 

1. Seite 37, Artikel 30 Absatz 5 Buchstaben b und c 

Anstatt: „b) nur im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt, 
i) weniger als 95 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs des 

Erzeugnisses stammen aus ökologischer/biologischer Produktion und entsprechen den 
Produktionsvorschriften dieser Verordnung; und 

ii) die verarbeiteten Lebensmittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II 
Teil IV Nummer 1.5, Nummer 2.1 Buchstaben a und b und Nummer 2.2.1 und den 
Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3; 

c) in der Verkehrsbezeichnung und im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt, 
i) die Hauptzutat ist ein Erzeugnis der Jagd oder der Fischerei; 
ii) der in Absatz 1 genannte Begriff ist in der Verkehrsbezeichnung klar und deutlich mit einer 

anderen Zutat verbunden, die aus ökologischer/biologischer Produktion stammt und sich 
von der Hauptzutat unterscheidet; 

iii) alle anderen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus ökologischer/ 
biologischer Produktion; und 

iv) die Lebensmittel entsprechen den Vorschriften in Anhang II Teil IV Nummer 1.5, Nummer 2.1 
Buchstaben a und b und Nummer 2.2.1 und den Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3.“ 

muss es heißen: „b) nur im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt, 
i) weniger als 95 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs des 

Erzeugnisses stammen aus ökologischer/biologischer Produktion und entsprechen den 
Produktionsvorschriften dieser Verordnung; und 

ii) die verarbeiteten Lebensmittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II 
Teil IV Nummer 1.5, Nummer 2.1 Buchstaben a und b und Nummer 2.2.1, mit Ausnahme 
der Vorschriften über die Beschränkung der Verwendung von nichtökologischen/ 
nichtbiologischen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Anhang II Teil IV 
Nummer 2.2.1, und den Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3; 

c) in der Verkehrsbezeichnung und im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt, 
i) die Hauptzutat ist ein Erzeugnis der Jagd oder der Fischerei; 
ii) der in Absatz 1 genannte Begriff ist in der Verkehrsbezeichnung klar und deutlich mit einer 

anderen Zutat verbunden, die aus ökologischer/biologischer Produktion stammt und sich 
von der Hauptzutat unterscheidet; 

iii) alle anderen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus ökologischer/ 
biologischer Produktion; und 

iv) die verarbeiteten Lebensmittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II 
Teil IV Nummer 1.5, Nummer 2.1 Buchstaben a und b und Nummer 2.2.1, mit Ausnahme 
der Vorschriften über die Beschränkung der Verwendung von nichtökologischen/ 
nichtbiologischen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Anhang II Teil IV 
Nummer 2.2.1, und den Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3.“   

2. Seite 38, Artikel 30 Absatz 6 Buchstabe a 

Anstatt: „a) die verarbeiteten Futtermittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II Teile 
II, III und V und den spezifischen Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3;“ 

muss es heißen: „a) die verarbeiteten Futtermittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II Teile 
II, III und V und den spezifischen Vorschriften gemäß Artikel 17 Absatz 3;“.     

DE Amtsblatt der Europäischen Union 11.1.2021                                                                                                                                            L 7/53   


	Berichtigung der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (Amtsblatt der Europäischen Union L 150 vom 14. Juni 2018) 

